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AfD-Fraktion 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  2021/09697-01-03
öffentlich

Lübeck, 11.02.2021

Antrag 

Bearbeitung: Andrea Gaidetzka (E-Mail: andrea.gaidetzka@afd-luebeck.de Telefon: 122-1056)

AfD: Änderungsantrag zur VO/2021/09697-01: SPD, CDU, FW&GAL, 
DieLinke, FDP, BM Möller: Austauschantrag zu: Änderung der Ge-
schäftsordnung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.02.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
In § 32 Absatz 2 GO wird nach „- Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen“ eingefügt:
„- das Abstimmverhalten der Fraktionen und fraktionslosen Bürgerschaftsmitglieder zu den 
Beschlüssen“

Begründung:
Die Regelung ermöglicht es den Bürgern, das Abstimmverhalten der Fraktionen in der Bür-
gerschaft rasch und zweifelsfrei nachzuvollziehen. Diese Nachvollziehbarkeit ist die Voraus-
setzung für die Zuordnung politischer Verantwortung. 
Die o.g. Regelung ist angelehnt an § 10 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Kreista-
ges des Kreises Segeberg in der Fassung vom 05.12.2019, der da lautet:

„Das Abstimmverhalten der Fraktionen zu den Beschlüssen wird in der Niederschrift ver-
merkt.“   

Das Abstimmverhalten wird in den Niederschriften des Kreistages des Kreises Segeberg in 
tabellarischer Form festgehalten, z.B. für TOP Ö12 „2. Nachtragsatzung zur Satzung des 
Jugendamtes“ in der Kreistagssitzung am 12.03.2020:
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Das Rechtsamt der Hansestadt Lübeck hat mit Email vom 03.02.2021 der Antragstellerin 
mitgeteilt, dass gegen die beantragte Änderung keine rechtlichen Bedenken bestehen.

Anlagen:

   Vorsitzende/r
der AfD-Fraktion


